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 Veröffentlicht am 27.11.1987

Index

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §2 Abs1 Z17;

StVO 1960 §24 Abs1 litd;

Rechtssatz

Unter der Einmündungsstelle einer Straße ist nach der sprachlichen Bedeutung dieses Wortes der Bereich einer

Ö nung der Straße zu verstehen, durch die eine andere Straße - mit Rücksicht auf ihren Verkehr - ein ießt, so ähnlich,

wie dies bei der Einmündung eines Flusses der Fall ist (Hinweis E 1.3.1962, 1570/61).
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